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  Hinweis: Diese Auszüge aus dem Strafgesetzbuch sind nicht die amtliche 
Fassung. Diese finden Sie nur im Bundesgesetzblatt. 

 

 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)  
 

Teil A 

Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen  
(VOB/A) 

 

Abschnitt 2 

 

 § 16 VOB/APrüfung und Wertung der Angebote 

 

Ausschluss  

 

(1) 1. Auszuschließen sind: 

a) Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung 
des ersten Angebots nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote 
nach § 14 Absatz 6, 

b) Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 
5 nicht entsprechen, 

c) Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 3 nicht 
entsprechen; ausgenommen solche Angebote, bei denen lediglich in ei-
ner einzelnen unwesentlichen Position die Angabe des Preises fehlt 
und durch die Außerachtlassung dieser Position der Wettbewerb und 
die Wertungsreihenfolge, auch bei Wertung dieser Position mit dem 
höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt werden, 

d) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede 
getroffen haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung dar-
stellt, 

e) Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder 
in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt, 

f) Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen, 

g) Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutref-
fende Erklärungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit abgegeben haben. 
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 2. Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn 

a) ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der 
Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechts-
kräftig bestätigt wurde, 

b) sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 

c) nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuver-
lässigkeit als Bewerber in Frage stellt, 

d) die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Bei-
träge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt 
wurde, 

e) sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet 
hat. 

3. Fehlen geforderte Erklärungen oder Nachweise und wird das Angebot nicht 
entsprechend den Nummern 1 oder 2 ausgeschlossen, verlangt der Auftrag-
geber die fehlenden Erklärungen oder Nachweise nach. Diese sind spätes-
tens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftrag-
geber vorzulegen. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Auffor-
derung durch den Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise 
nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen. 

 

 

Eignung  

 

(2) 1. Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prü-
fen. Dabei sind anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter 
auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie die er-
forderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und 
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen. 

2. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstän-
de zu berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an 
der Eignung des Bieters begründen (vgl. § 6 Absatz 3 Nummer 6). 

 

Prüfung  

 

(3) Die übrigen Angebote sind rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen. 
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(4) 1. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem 
Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der 
Einheitspreis maßgebend. 

2. Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa 
angegebene Einzelpreise. 

3. Nummern 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. 

(5) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der 
Niederschrift über den Eröffnungstermin zu vermerken. 

 

 

Wertung  

 

(6) 1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf
der Zuschlag nicht erteilt werden. 

2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorlie-
gender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu be-
urteilen, ist in Textform vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise
für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls
unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der
Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die
gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige
Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen. 

3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichti-
gung rationellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine ein-
wandfreie Ausführung einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten
lassen. Unter diesen Angeboten soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt
werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z.B. Qualität,
Preis,  technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften,
Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe
oder Ausführungsfrist als das wirtschaftlichste erscheint. Der niedrigste An-
gebotspreis allein ist nicht entscheidend. 

(7) Ein Angebot nach § 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten. 

(8) Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der Be-
kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. 

(9) Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der 
vom Auftraggeber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Unaufgefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zah-
lungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der Angebote nicht 
berücksichtigt. 
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Freihändige Vergabe 

 

(10) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 6 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. 
Absatz 1 Nummer 1 und die Absätze 7 bis 9 und § 6 Absatz 1 Nummer 2 sind 
entsprechend auch bei Freihändiger Vergabe anzuwenden. 

 

 
 
 


